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L Staatsgesetze 

II. Kirchengesetze und y erordnunge!l 

Kirchengesetz 
zu dem Vertrag der evang~Iisch-lutherischen Kirchen 
in Schle~wig-Holstein und Hamburg über die gemeinsame 

und der Schleswig-Holsteinischen evangelisch
lutheriscb_en Missionsgesellschaft 
zu Breklum 

- andererseits -Wahrnehmung von Aufgaben der Weltmission und des 
. kirc~Iichen Weltdienstes abzuschließenden Vertrag über die gemeinsame Wahr- · 

Vom 1. April 191! nehmµng von ,Aufgaben der Weltmission und des kirch-· 
Kirchenleitung und Synode haben gemäß Artikel _ 68 liehen :We~tdienstes (Anlage zu diesem Gesetz) wird zu

Abs. 1 und· Artikel 94 Abs. 1 der Kirchenverfassung fol- . gestimmt. 
gendes Kirchengesetz beschlossen: · · · · (2) Die Kirchenleit~ng wird bevollmächtigt, den Ver-

trag unterschriftlich zu vollziehen. 
Artikel 1 

(1) Dem zwischen Artikel 2 · 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche i;:>ieses Kirchengeset~ tritt mit dem Tage der Verkün-

Schleswig-Holsteins, dung in Kraft. Der Tag, an dem der Vertrag nach § 9 des 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Vertrages in Kraft tritt; ist im kirchlichen Amtsblatt be-

Hamburgischen Staate, · kanntzumachen. 
der Evangelisch-lutherischen Kirche 

in Lübeck :v. 

der Evangelis~h-Lutherischen 
Landeskirche Eutin 

- einerseits -
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Der Vorsitzende.. der Kirchenleitung 
gez. D. H. Meyer 

Bischof 
Der Präses der Synode 

. . gez. Dr. Carus 



Das vorst~hende von der Synode am ·29, März 1971 
und von der Kirchenleitung am 7. April 1971 beschlos
sene Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Lübeck, den 15. Mai 1971 
Die Kirchenleitung 

gez. Oöldner 
Oberkirchenrat 

Vertrag 
der evangelisch-lutherischen Kirchen in Schleswig-Hol
stein und Hamburg über die gemeinsame Wahr~ehmung 
von Aufgaben der Weltm,ission und des kirchlichen Welt-

dienstes · 

Die evangelisch-lutherischen Kirchen in Schleswig
Holstein und Hamburg, nämlich . 

die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig
Holsteins 

- vertreten durch den Vorsitzenden der Kirchen
leitung und· den Präsidenten des Landeskirchen
amtes-; 

die Evangelisch-lutherische Kirche im Hamburgischen 
Staate · 

- vertreten durch den Kirchenrat -, 
die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck 

- vertreten durch die Kirchenleitung _:_, 
die EvangeliSch-Lutherische Landeskirche Eutin 

- vertreten durch die Kirchenleitung-, 
einerse.i ts, 

und die Schleswig-Holsteinische evangelisch-lutherische 
Missionsgesellschaft zu Brekl11m 

- vertreten durch den Engeren Vorstand-, 
· andererseits, 

schließen in dem Willen, ihre Verantwortung für die 
Weltmission und den· kirchlichen Weltdienst verstärkt 
gemeinsam wahrzunehmen,· und in deni ·Bestreben, die in 
diesem Dienst tätigen Kräfte zusa:riunex:i.zufassen, den fol-
genden Vertrag: · · · 

§ 1 
(1J Die am 10. April 1877 in Breldum gegründete 

„Schleswig-Holsteinische ev.-luth. Missionsgesellschaft" 
ist unbeschadet ihrer selbständigen Rechtspersönlichkeit 
gemeinsame Einrichtung der vertragschließenden Kiichen 
für die Aufgaben der Weltmission lind ·des kfrchlichen 
Weltdienstes. 

(2) Sie führt nach Änderung ihrer Satzung die Bezeich-. 
nung · 

„NORDELBlSOHES ZENTRUM 
für Weltmission und kirchlichen .Weltdienst" 

(Nordell:>isches Missionszentrum). 

§ 2 

(1) In Ubereinstimmung mit seinen satzungsmäßigen 
Zwecken nimmt das Nordelbische Missionszentrum ins
besondere die folgenden Aufgaben wahr: 
a) Fachausbildung und ·ständige Betreuung theologischer 

und anderer missionarischer und missionsdiakonischer 
Mitarbeiter; · 

b) Koordinierung aller Planungen zur Förderung von 
Programmen und Projekten auf dem Gebiete der Welt
mission und des kirchlichen Weltdienstes; 

c) personelle und fi~anzielle Unterstützung von Program
men und Projekten auf dem Gebiete der Weltmission 
und des kirchlichen Weltdienstes; 

d) Pflege der. BeziehuD:gen zu den Partnerkirchen in der 
Okumene; · 

e) Beratung der Kirchengemeinden, der Propsteien und 
der übrigen kirchlichen· Körperschaften sowie der 
freien Arbeitskreise und Fördervereine; 

f) Information der Offentlichkeit; 
g) Zurüstung und Einsatz missionarischer Dienstgruppen; 
h) Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Dienst

stellen für Weltmission und kirchlichen Weltdienst im 
In- und Ausland. ' 

(2) Das Nordelbische Missionszentrum arbeitet mit 
ander·en Misisionsgesellschaften '.zusammen und·· trifft mit 
dies·en die dafür nötigen Vereinbarungen. 

§ 3 
(1) Das Nordelbisc:he Missi.onszentrum ordnet und ~er

waltet seine Angelegenheiten selbständig. Das geschieht 
im Rahmen .des geltenden Recht-s, insbesondere de1s 
Rechts der ver.tr.agschließenden Kirchen; 

(2) Das Nordelbische Mi:ssionszentrum leitet den Kir
chenleitung·en und .Synoden :der vertragschließenden. Kir
chen jährlich einen Rechenschaftsbericht .ru. Seine Ver
treter sollen in den Kirchenleitungen und Synoden regel-
mäß:ig berichten. · 

§ 4 
(1) D:iie vertragschließenden Kirchen wirken darauf hin, 

daß das Nordelbische Missionszentrum seine Aufgaben 
und Verpflichturigen nach diesem Vertrage erfüllt.· Sie 
haben den Satzungszweck des Nordelbischen Missions
zentrums und dessen Rechfo nach diesem Vertrage ' zu 
wahren. 

(2) Die . vertragschließ•enden Kir.chen können die . Aus
setzung beschlossener Maßnahmen verlangen, wenn si-e 
diesem Vertrage oder sonstigem kirchlichen Recht wider-
sprechen. · 

(3) Haushalts- und Stellenplan des Nordelbischen Mis
sfollls·zentrums werden im Einvernehmen mit der kirch
lichen Aufsicht aufgestellt. Die kirchliche Aufsicht ver
anlaßt die Prüfung des Haushalts und der Jahresrech
nung. 

§ 5 
Die . Durchführung der Aufsichtsbestimmungen, in

besonde11e nach § 4 dieses Vertrages, obliegt der Ev.-Luth. 
· LandeSJklirdie Schleswig-Holsteins· ·im Einvernehmen i;nit 
den übrigen vertragschließenden Kirchen; 

§ 6 
Die vertragschließenden Kirchen werden dem Nord-

. elhi;gchen MissiOilliszentrum nach Maßg.a'be seines Stellen
plans hauptamtliche Mitarbeiter unter Wahrung dienst
rechtlicll.er AnwartscQ.aften und Rechte zur Verfügung 
stellen. tDas Nähere wird unter den v·ertragschließendeil 
Kirchen veI"einbart. 

§ 7 
(1) Die Schleswig-Holsteinische evangelisch-lutherische 

Missionsgesellschaft zu Breklum hat sich un:ter dem 5. 12. 
1970 eine neue Satzung gegeben.· Dieser Satzung wird 
als Bestandteil dieses Ve:r:trages zugestimmt. 

(2) Änderungen der Satzung bedürfen der Zustimmung 
de•r vertra.gschließ.enden Kirchen. · · 

§ 8 
Mit Bildung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 

Kir.ch.e .als Körperschaft öf.tentlicQ.en Rechts tr:i.tt di<ese in 
. der Rechtsnachfolge dier vertra.gschließenden Kirchen in· 
diesen . Vertrag ein. ·Ihr Verhältni.s zium Nordelbisclien 
Missionszentrum ist im Sinne der Grundsätze dieses Ver
trages neu zu regeln. 

§ 9 
Dieser Vertrag bedarf der kirchengesetzlichen Bestäti

gung .durch die vertragschließenden Ki:richen. Er . tritt am 
Moinatsersten des 2. Monats, der auf die Ve:riahschiedung 
des letzten Bestätigungsgesetzes folgt, .in Kraft. Er ist in 
den Amtsblättern aller vertragschließenden Kirchen zu 
veröffentlichen. 

~iel, am 14. April 1971 
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins 

gez. Dr. Fr. Hübner 
Bischof 

als Vorsitzender der Kirchenleitung 

gez. Dr. Grauheding 
Präsident 

des Landeskirchenamtes 

Evangelisch-Lutherische Kirche im Hamburgischen Staate 
Mit Vollmacht: 

gez. Dr. Dr. Paul Seifert 
Senior 

Evangelisch-Lutherische Kiiche in Lübeck 
gez. D; H. Meyer 

Bischof 
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Evangelisc9--Luthe):"ische Landeskirche Eutin 
gez. Wilhelm Kieckbusch gez. Göbel 

Bischof Oberkirchenrat 

Schleswig-Holsteinische evangelis·ch-1 utherische 
Missionsgesellschaft zri Breklum 

gez. Pastor Benn gez. Hans Heinrich Petersen 
Missionsdirektor Stellvertr. Vorsitzender 

Kiel, am 14. April 1971 

·Änderung 
der Ausführungsbestimmungen zum Kirchengesetz vom 
14. Januar 1970 über die Wahl der Kirchenvorsteher und 
der Mitg.ieder der Synode in der Evang.elisch-lutherisChen 
Kirche ·in Lübeck vom 28. Januar 1970 · (KABl .. 70 S. 3) 

Vom 17. März 1971 

Aufgrund von § 20 Absatz· 3 des Kirchengesetzes vom 
14. Januar 1970 über die Wahr der Kirchenvorsteher und 
der Mitglieder der Synode: der Evangelisch-iutherischen 
Kirche in Lübeck (KABI. 70 S.1) er.läßt die Kirclienleitung 
fqlgende Ände:rung der Ausführungsbestimmungen: 
1. In § 6 zweiter Halbsatz werden die Worte „ bei An

gabe der Eintragungsnummer und init der Ubersen..; 
dung eines·· Abdrucks der Wahlvorschlagsliste" .. ge
strichen. 

2. Diese Änderung tritt mit Wirkung vom L April 1971 
in Kraft. · 

Lübeck, den 23. März 1971 
Die Kirchenleitung 
- gez. Göidner 

Oberkirchenrat 

Verwaltungsanordnung 
über die Vergütung nebenberuflicher Kirchenmusiker im 
Bereich der Evangelisch•Iutherischen Kirche in· Lübeck 

Vom 5. Mai 1971 

. · Aufgrund von Artikel 82 der. Kirchenverfassung und 
§ 3 Satz 2 des Kirchengesetzes über die Regelung der 
arbeitsrechtlichen Verhältnisse der kirchlic:;hen Angestell
ten im B.ereich der Evangelisch-,lutherischen Kirch.e in 
Lübeck vom 24. 9. 1969 (KABL' 1969 S. 291) eriäßt die 
Kirchenleitung. folgende Verwaltungsanordnung: 

I. 
Für die Verg"(itung der nebenberuflichen Kirchenmusi

ker finden die Richtlinien über die Vergütung der neben
beruflichen Kirchenmusiker der Evangelis.ch-Lutherisc9.eJJ. 
Landeskirche Schleswig-Ho1steins in ihrer je:weiligen Fas
sung entsprechende Anwendung. 

II. 
Diese Verwaltungsanordnung tritt am 1. Januar 1971 

in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verwaltungs
anordimng über die Vergiitung nebenberuflicher Kfrchen
musiker bn Bereich der Evangelisch-lutherischen Kirche 
in Lübeck vom 2. 8.~ 1968 (KABI. 1968 S. 249), zuletzt 
geändert am 20. 5. 1:970 (KABL 1970 S. 34) außer· Kraft. 

Lübeck, ~en 5. Mai 1971 
Die Kirchenleitung 

gez. Göldner 
Oberkirchenrat 

Vergütungssätze 
der Ev.-Luth. Landeskirche .Schleswig-Holsteins für 

nebenberufliche Kirchenmusiker · 
Vom 19. 3. 1971 

Abs·chnitt I 

V e r •g ü tun g s s ä t z e f ü r K i r c h e n. m u -s .t'k ·e r 
· mit C-Prüfung 

A. Organistendienst mtt DM 
1. bei vierzehntäglichem Gottesdienst . . . . . . . . 109,-

(sonn- und feiertag~) · 
2. bei wöclientlichem Gottesdienst . . . . . . . . . . _ 166,__:_ 

(.sann- und feiertags) 
3. bei wöchentlichem Gottesdienst mit· an._ 

schließendem Kindergottes·dienst . . . . . . . . 217,
(sonn- und fei·ertags) · 

4. bei zwei zeitl:l.ch getrenD!tien Gottesdien-
0sten wöchentlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262,
(sonn- u:nid feiertags) 

5. bei drei und mehr Gottesdiensten wöchent
lich (zeitlich .anschLteße1nd. oder getrennt), 
davon zwei oder drei ·sonn- und feiertags 
und/oder einer als Werktags- oder Abend-
gottesdienst ...................... ~..... 327,-

B. Kantorend:ienst 
1. für die Leitung eines Chores ........... . 
2. für die Leitung von zwei Chören ....... . 
3. für dlie Leitung von drei und mehr Chören 

C. Einzeldienste 
für den Di1enst bei Alp,tshandlungen (Taufe, 
.Trauung, Beerdi0gun-y), die n i c h t im An
;schluß an ei1llen Gottesdlienst .stattfinden je 

D .. Allgemeine Bestimmung·en . 

109,-
178,-
262,-

21,-

Wi:r:d der Die:nst des Or<gainisten und Kantors von 
einer Person ausgeführt, ·so i;st die Summe der .aus· A 
und B ermittelten· Vergütungssätze zu zahlen. 'Die . 
Vergütung für einzelne Amts-lrandlungen nach C 
blieibt hi'ervon unberührt. . 

Die VergqtUJ:hg.s-sätZe für den Organi.stendienst (A) 
schließen den Dienst bei besonderen Gottesdi·ensten 
an Werktagen mit· ein (z. B. Gottesdi·enst für Schul-. 
aillf änger oder .am Altj ahrsabend). · 

Die Leitung eines Chores fKinderchor, Jugendchor, 
Ge:mie:indechor, Posa.1Unen- oder sonstiger Instr-umental
ch9r) ·•Setzt je Chor. mindestens 40 Ubungen von je 
5/4 Stui:iden Dauer jährlich voraus; ei:nigesthloss-en ist 
ferner reg·elmäßiges Konfirmanden- und .Gemeinide
singen · (mi0ridestens je 12mal jährlich). Uber die Ein
richtung mehrerer Chöre entscheidet der Kirchenvor-
&ta11d. · 

Abschnitt II 
Bes.andere Vergütungssätze 

A. Kirchenmusiker mit B-Prüfung 
Kirchenmusdker mit B-Kirchenmus-ikerprüfun1g können 
zu den Vergütung·ssä.tzen nach .Abschnitt I Teil A und 
B ·einen Zll!schlag von 10 bis 30 v. H. erhalten. Der 
Propstefüeauftragit·e für Kirchenmusik .iist zur Festset
zung des Vomhundertsatzes guta.chtlich zu hören. 

· B. Kiirchenmusiker mit Pro-loco-Prüfung 
· Kirch·enmusiker mi.'t Pro-loco-Prüfung (§ 15 Abs. 2 der · 
Prüfling.soridnung für Kirchenmusiker vom· 17. 8. 1951) 
erhalten 80 v.H. der Vergütungssätze nach Abschnitt I. 

C. Kirchenmusiker ohne Kirchenmusikerprüfung 
·Kilrchenpmsiker.r die eine Kirchenmu:sikerprüfung nicht · 
abgelegt' haben, erhalten 50 bis 75 v. H. der Vergü-

. t~ng;s~.ätz·e niac~ ~bsdinitt I. Der Propsteibeauftragte · 
·fur Kirchenmusik l.'S•t zur Festsetzung de•s Vomhundert-· 
sa.tzes ·gutachtlich zu hörnn. 

Abschnitt III 
. B e .sitz stand s rege 1 u n g, In k.r .a f t treten 

Nebenberufliche Kirchenmusiker, di.e bisher höhere 
Vergütungen erhalten haben, behalten für ihre Person 
die höhe~e Vergütun~. 

Verordnung 
zur Änderung· der Friecihofsgebührenordnung für die 
Friedhöfe der Kirchengemeinden Travemünde, Schlutup 

und Genin vom 6.· Juli 1966 
Vom 5 . .Mai t971 

Aufgrund von.§ 31 Absatz 2 der Friedhofsordnung für 
die Friedhöfe der Kirchengemeinden in d~r Hansestadt 
Lübeck vom 1. Februar 1956 (KABI. 1956 'S. 6) verordnet 
die- Kirch~nleitung: · . 

I. 
Die Friedhofsgebührenordnung für die Friedhöfe der 

Kirchengemeinden·Travemünde, Sc:hlutup und·Genin vom 
6. Juli 1966 (KABI. · 1966 S. 195) wird wie folgt geändert: 
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· 1. § 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Die ·Gebühren für den Erwerb des Nutzungs

rechts betragen für 
Einzel: doppelt doppelt Kinder Kinder 

überein- neben- unter von t:-6 
ander: . einand.: 1 Jahr: Jahren: 

A. Reihengr. DM 100,- 200,- -,- 40,- 70,-
B. Wahlgr. DM 240,- 350,- 450,- -,- 80,-
C. Urnengr. DM 120,- -,- -,- -,- -,-" 

2. a) In § 3 Absatz 1 wird „DM 5,-" durch „DM 8,-" 
ersetzt. 

b) In § 3 Absatz 2 wird „DM 10,-" durch ,;DM 15;-" 
ersetzt. · 

3. § 7 erhält folgende Fassung: 
„(1) Die Erdarbeitsgebühren-betragen 

a) für Personen über .6 -Jahre 
b) für Kinder unter 1 ·Jahr 
c) für Kinder von 1 bis 6 Jahren 
d) für eine Urnenbeisetzung; 
e) für Sargbeisetzung 

für ein 
Einzel
grab: 

DM 
80,-
30,-
60,~ 

40,-

für ein 
doppelt 
tiefes 
Grab: 
DM 
100,-
-,-
-,-
-,-

in gemauerter Gruft 100,- -,-

(2) Muß das Ausheben des Grabes. bei Frost erfol
gen, so ist ein Gebührenzuschfäg iri Höhe von 
DM 30,- zu zahlen." · 

4. In § 8 wird nach dem Wort ;,Friedhofsverwaltung" 
das Wort „insbesondere" eingefügt. 

S. § 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung:·. 
„(1) Die Bestattungsgebühren betragen: DM 

· a) für Personen über 6 Jahre . . . . . . . . . . . . . . 210,--:-
b) für Kinder unter 1 Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . 40,-
c) für Kinder von 1 bis 6 Jahren . . . . . . . . . . . 80,--'-
d) für eine Urneribeisetzung ....... ; . . . . . . 70,- . 
e) für die Beisetzung von Totgeburten· 15,--,-" 

· 6. § 10 erhält folgende Fassung: 
„Für Sonderleistungen der Bestattungen auf Wunsch 

der Beteiligten werden erhoben 

für Orgelspiel (diese Gebühr wird für DM 
Gemeindeglieder nicht erhoben) ....... .'. . . . 20,-
für Chorleitung (wenn der Organist 
nicht zugleich der Chorleiter ist) . . . . . . . . . . 20,-
für die Mitglieder· des Kirchenchores 
a) Erwachsene ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-
b) Kinder ......................... ·....... 2,-
für Pflanzenschmuck in der Friedhofskapelle 35,-. 
für Gruftausschmückung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,-
für Heizung .............. : . . . . . . . . . . . . . . . 25,-" 

7. In § 11 wird· folgender neuer Absatz 4 angefügt: 
„ (4) Atif die Gebühren des § 2 ist der Zuschlag nur 

für den von den in Absatz 2 und 3 genannten Per
sonen belegten Grabanteil zu zahlen." 

8. § 12 erhält folg~nde Fassung: 
„Es werden erhoben 

1. für Abräumen grob vc:irnachlässigter DM 
Grabhügel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-

2. für Sauberhaltung unbelegter und unbe
pflanzter Grabstellen pro Jahr je Grab-
stelle vom Nutzungsberechtigten 10,-

3. für Entfern_en oder Austausch zu groß ge
wordener Bäume oder Gehölz auf Gräbern 
je nach Arbeitsleistung, mindestens jedoch 15,-" 

9. § 13 erhält folgende Fassung: 
„Als Verwaltungsgebühren werden erhoben DM 

1. für Bescheinigung über Feststellung 4er 
Grablage „ •••••••••• _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5,-

2. für Gräberouchauszüge und Beurkundung 5,-
3. für Umschrift einer Grabstelle ....... ·. . . 30,~ 
4. für die Ge~ehmigung zur Grabpflege und 

Bepflanzung . durch zugelassene Friedhofs-
gärtner für jede Grabstelle jährlich 3,-

5; für die Aufstellung eines Grabmals vom 
Kaufpreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 °/o" 

n. 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 15. Mai 1971 

in Kraft. 

Lübeck, den 5. Mai 1971 
Die Kirchenleitung 

gez. Göldner 
Oberkirchenrat 

III. Bekanntmachungen 

Bekanntmachung . 
der Friedhofsgebührenordnung für die Friedhöfe der 

Kirchengemeinden . Travemünde, Scblutup unf:I Genin 
Vom 6. Mai 1971 

Nachstehend wird der Wortlaut der Friedhofsgebühren
ordnung für. die Friedhöfe der Kirchengemeinden Trave
münde, Sch_lutup und Genin vom 6. Juli 1966 (KABL 1966 

·S. 195), wie er sich aus. den Änderungen vom 5. Februar 
1970 (KABI. 1970 S. 9), 1. Oktoper 1970 (KABI. 1970 S. 41) 

. und vom 5. Mai 1971 ergibt, in _der ab_ 15. Mai 1971 gülti
gen Fassung bekannt gemacht. 

Lübeck, den 6. Mai 1971 

Die Kirchenleitung 
gez. Göldner 

Oberkirchenrat 

Friedhofsgebüh_renordnung 
für die Friedhöfe der Kirchengemeinden . Travemünde, 

· Schlutup und Genin in der Fassung der Bekanntmachung 
Vom 6. Mai 1971 · 

Grabstellengebühren 
§ 1 

(1) Gegen Zahlung der Grabstellengebühr wird gemäß 
§ 12 der Friedhofsordnung ·ein Grabnutzungsrecht auf die 
Dauer der Ruhefrist erworben, bei mehrstelligen Gräbern 

bis zu 20 Jahren nach der letzten Bestattung, im Höchst- · 
falle jedoch bis zu 40 Jahren. · , 

(2) Das Nutzungsrecht umfaßt gemäß § 12 Absatz 2 der 
Friedhofsordrtung das Bestattungs-. und Pflegerecht.· 

§ 2 
(1) Die Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechts 

betragen für 
Einiel: doppelt doppelt Kinder · Kinder 

überein- 'neben- unter von 1-6 
ander: einand.: 1 Jahr: Jahren: 

A. Reihengr. DM 100,- 200,- -,- 40,- 70;-
B. Wahlgr.. DM 240,- 350,- 450,- _:,__.:_ 80,-
C. Urnengr. DM 120,- , -,- -,- -,-

(2) Die Grabstellengebühr für Gräber in bevorzugter 
Lage wird von den Kirchenvorständen im Einzelfall fest
gesetzt. 

§ 3 
(1) Werden gemäß § .9 Absatz ·3 der Friedhofsordnung 

Kinder unter einem Jahr in Gräbern von Eltern oder 
Großeltern bestattet,· so ist eine einmalige Zusatzgebühr 
von DM 8,--:- zu zahlen. 

(2) Werden gemäß § 9 Absatz 4 der Friedhofsordnung. 
Aschenurnen in den Wahlgräbern beigesetzt, so ist eine 
einmalige Zusatzgebühr von DM 15,_:_ zu zahlen. 

§ 4 
Wird bei späteren Bestattungen in mehrste~ligen Wahl

gräbern gemäß § 9 Absatz 2 der Friedhofsordnung oder 
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bei zusätzlichen Bestattungen, gem~ß § 9 Absatz 3 und 4 · 
der Friedhofsordnung die Ruhefrist überschritten, so ist 
das Nutzungsrecht mindestens bis zum Ablauf der Ruhe
frist zu verlängern. Die Gebühr beträgt für jedes Jahr 
der notwendigen Verlängerung ein Zwanzigstel der. Grab-
stellengebühr. · 

§· 5 
Für den Erwerb des Pflegerechts gemäß § 12 Absatz. 6 

der '-Friedhofsordnung ist für jede Grabstelle und· für je 
5 Jahre ein Viertel der Grabstellengebühr zu zahlen. 

Erdar bei tsge bühren 
§ 6. 

Die Gebühr für Erdarbeiten umfaßt das Ausheben und 
Schließen des Grabes sowie die erste AufhÜgelun:g; 

§ 7 
(1) Die Erdarbeitsgebühren betragen 

a) für Personen über 6 Jahre 
bf für Kinder unter 1 Jahr 
c) für Kinder von 1 bis 6 Jahren 
d) für eine Urnenbeisetzung 
e) für Sargbeisetzung 

für ein 
Einzel
grab: 

DM 
80,-
30,-
60,-
40,-

für ein · 
doppelt 
tiefes 
Grab: 
DM 
100,-
-,-
;,-:--

·-,--

in gemauerter Gruft 100,---,- -,-
(2) Muß das Ausheben des Grabes bei Frost erfolgen, 

so ist ein Gebührenzuschlag in Höhe von DM 30,"'- .zu 
zahlen. 

Bestattungsgebühren 
§8 

Die Bestattungsgebühr umfaßt die Leistungen der Fried:-
hofsverwaltung; insbesondere für 

die Aufbahrung, 
die Beisetzung, 
das Glockengeläut. 

§ 9 
(1) Die Bestattungsgebühren betragen: DM 

a) für Personen über 6 Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210~--:- . 
b) für Kinder unter 1 Jahr .......... ·.......... 40,---,-
c) für Kinder von 1 bis 6 Jahren . . . . . . . . . . . . . . 80,_- · 
d) für eine Urnenbeisetzung . . . . . . .. . . . . . . . . . . 70,-
e) für die Beisetzung von Totgeburten . . . . . . . . . . 15,:__ 

(2) Wird eine Frau mit ihrem totgeborenen oder bald 
nach der Geburt gestorbenen .Kind. beigesetzt, so ist für 
das Kind keine ·Gebühr zu zahlen. 

beck angehören, aber außerhalb der Kirchengemeinde 
wohnen bzw. ihren letzten Wohnsitz gehabt haben; der 
Zuschlag entfällt bei Personen, für die anläßlich der 
Bestattung des Ehegatten eine Grabstätte im Sinne von 
§ 9 Absatz 1 oder 2 der Friedhofsordnung erworben wor-
den ist. · 

(3) · Für Personen, die ·einer christlichen Kirche nicht 
angehören, ist auf die Gebühren ein Zuschlag von 100 O/o 
zu zahlen. · · · 

(4) Auf die Gebühren des § 2 ist der Zuschlag nur für 
den von. den in Absatz 2 und 3 genannten Personen. be
legten Grabanteil zu zahlen. 

Gebühren für gärtnerische Leistungen 
§ 12 

Es werden. erhoben 
1. für Abräumen grob vernachlässigter Grabhügel 
2. für Sauberhaltung unbelegter und unbepflanz

ter Grabstellen pro Jahr je Grabstelle vom 
Nutzungsberechtigten ..................... . 

3. für Entfernen oder Austausch zu groß gewor
dener Bäume oder Gehölz auf Gräbern je nach 
Arbeitsleistung, mindestens jedoch ......... . 

§ 13 . 
Als Verwaltungsgebühren. werden erhoben 

1. für ]3escheinigung über Feststellung der 
Grablage ................................. . 

2. für Gräberbuchauszüge unc;l Beurkundung ... . 
3. für Umschrift einer Grabstelle ; ............ . 
4. für die Genehmigung zur Grabpflege und Be- · 

pflanzung durch zugelassene Friedhofsgärtner 
für jede Grabstelle jährlich .... , ............ . 

· 5. für die Aufstellung eines Grabmals vom Kauf-:. 
preis .................................... · .. · 

Schlußbestimmungen 
§ 14 

DM 
15,-

10,-

15,-

DM 

5,~ 

5,-
30,....,.: 

3,-

10% 

(1) Zahlungsverpflichtet für alle Leistungen der Fried
hofsverwaltung und Verbindlichkeiten gegenüber der 
Friedhofsverwaltung ist ·der Antragsteller bzw. der Auf
traggeber der Leistungen. 

(2) Die Friedhofsgebühren sind im voraus zu entrich
ten. 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, in beson
deren Fällen Zahlungsziele oder Ratenzahlungen zu ge
währen. 

§ 15* 
Diese Gebührenordnung tritt am 1. Oktober 1966 in 

(3) Werden totgeborene oder bald nach der Geburt 
gestorbene Z_willinge . in . einem Sarg bestattet, so ist die 
Gebühr nur für ein Kind zu entrichten. 

· . Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Geb_ühren
ordnung vom 8. Februar. 1956 (Kirchl. Amtsblatt. Seite 9) 
nach der Fassung. vom 1. ·Februar 1961 (Kirchl. Amtsblatt 

(4) Wird ein Ehepaar gleichzeitig bestattet, so wird für 
die zweite Bestattung die Hälfte der Gebühren berechnet. 

Zusatzgebühren 
§ 10 

Für Sonderleistungen der Bestattungen auf Wunsch der 
Beteiligten werden.·erhoben . · · 
für Orgelspiel (diese Gebühr wird für DM· 
Gemeindeglieder nicht erhoben) . . . . . . . . . . . . . . . . 20,
für Chorleitung (wenn der Organist nicht 
zugleich der Chorleiter ist) ........•........... 
für die Mitglieder des Kirchenchores ' 
a) ~rwachsene .. ·.: ....... ; ................... . 

· b) Kinder .................................... . 
für Pflanzenschmuck in der Friedhofskapelle ... . 
für Gruftausschmückung ..................... . 
für Heizung ... · •.............................. 

Sondergebühren 
Hl 

20,-

3,-
2,-;-

35,-
30,-
25,~ 

(1) Die Gebühren der. §§ 1 bis 10 gelten für Personen, 
die der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck ange-
hören. · 

(2) Für Personen, die der Evangelisch-luJherischen 
· Kirche in Lübeck nicht angehören, -ist auf die Gebühren 
·ein Zui;;chlag von 50 % ·zu zahlen. Das gleiche gilt, für 
Personen, die der Evangelisch-lutherischen Kirche in: "Lü-

Seite 69) außer Kraft. · 

* Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Fried
hofsgebührenordnung in ihrer ursprünglichen Fassung 
vom 6. Juli 1966 {KABl. 1966 S. 195). Der Zeitpunkt 
des Inkrafttreten:s der späteren Änderungen ergibt sich 
aus den in der vorangestellten Bekanntmachung näher 
bezeichneten Vorschriften. 

B~kanntgabe 

des Inkrafttretens des Vertrages der evangelisch
lutherischen. Kirchen in Schleswig-Holstein und· Hamburg 
über die gemeinsame. Wahrnehmung von Aufgaben der 

Weltmission und des kirchlichen Weltdienstes 

Gemäß Art. 2 des Kirchengesetzes zu dem Vertrag der 
evangelisch;.,lutherischen Kirchen in Schleswig-Holstein 
und Hamburg über . die gemeinsame Wahrnehmung von 
Aufgaben der Weltmission und des kirchlichen Welt
dienstes vom 7. ·April 1971 wird bekanntgegeben, daß 
der am 14. April 1971 abgeschlossene Vertrag nach § 9 
dieses Vertrages am 1. Juli 1971 in Kraft tritt.· 

Lübeck, den 15. Mai 1971 

Die Kirchenleitung 
gez. Gölqner . 

Oberkirchenrat 
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Landeskirchlicher KoHektenplan 197i 
Auf Bes.chlu.ß der Kircherileitung w~rd der Kollekten

plan 1971 ·:·ergänzt: 
Den Gemeinden wird empfohlen 
· am 10. Stg. n. Tr. (15. 8. 1971) 

für den Evang.-Luth. Zentralverein für Mission unter 
Israel · 

und 
am 25. Dezember 1971 
für die Arbeit im Heiligen Land (Jerusalemsverein) 

zu kollekÜeren. 

Änderung 
der Grenzen der Pfarrbezirke· .der St. Christophorus-

KiJ;chengemeinde · · 
Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung am 2. März 

1971 folgende Änderung der Pfarrbezirksgrenzen be-
schlossen: · · 

Aus dem Pfarrbezirk II werden folgel!de .Straßen her-
ausgenommen und dem Pfarrbezirk I zugewiesen 

1. Spieringshorster Straße 
2._ Hirschpaß 1-37 urid 2-32 
3. Brandenbaumer Landstr. 210-228 
4. Im Brandenbari.mer Feld 1~25 

Hierzu wird gemäß Artikel 10 Absatz 2 und 40 Ab
satz 1 . der Kirchenv~rfassung i. V. mit Ziffer 10 der 

Delegationsanordnung vom 3. Juli 1968 (KABI.· 1968 
· S. 246) die kirchenaufsichtl~che Genehmigung erteilt: 

In Vertretung 
gez. Fuchs 

Oberkirchenrat 

Berichtigungen: 
Kirchengesetz 

betreffend Festsetzung · und Erhebung. der Kirchensteuer 
in der Fassung vom 15. Dezember 1970 

(KABI. Nr. 6/1970, Seite 38/39) 
In § 9 Absatz 1 Satz 1 ist „1971" durch „1961" zu 

ersetzen. 

Heimvorstand des Christophorushauses Bäk 
(KABl. Nr. 6/1970, Seite 42) 

Die Pastoren Georg . Schmidt und Burchard Rüter sind 
als Sozialpastor und Jugendpastor geborene Mitglieder 
des Heinivorstandes. 

Kirchengesetz 
zur Änderung. des Kirchengesetzes betreffend Festsetzung 
und Erhebung der Kirchen~teuer vom '1. Dezember 1960 

· Vom 7. Oktober 1970 · 
(KABI. Nr. 6/1970,· Seite 38) 

Der versehentliche Doppelabdruck im KABI. Nr. 1/1971, 
Seite 44, ist zu streichen. · · 

IV. Kirchliche Organe 
Synode 

Ausgeschieden aus der Synode ·ist Presseamtsleiter 
Dr.· Walter Schwa e g er man n, St. Thom.as-Kirchen
gemeim;le. 

Berufen wurde: Lehrerin Frau Ursula B a.h r d t, 
St. Thomas-Kirchengemeinde~ 

TheologiScher Ausschuß 
Ausgeschieden ist der Realschullehrer Gerh. L i n d e ; 

an seine Stelle wurde iti der 8. Tagung der VIII. .Syn
ode v. 29. 3. 71 d~r Oberstudienrat Dr. Gerh. St eing er 
zum Mitglied gewählt. 

Kirchensteuerausschuß 
.Der Ständige Ausschuß· der. Synode hat für den ausge

schiedenen Kaufmann R i e c k m a n n den :Kaufmann 
Jo_achim B ä h n k e zum Mitglied im Kirchensteueraus-
schuß gewähit. - · 

Landeskirchliche Baukommission 
In die Landeskirchliche Baukommission hat die Kirchen-

leitung b~rufen: · · .. -

Oberstudienrat Peter K 1 e ins c h m i d t 
· Dr.· W i l d e , Amt für Denkmalspflege 

Architekt. Hans-Helmke Go o s man n 
Pastor. Peter H a n n e 
Den Leiter des Kirchenbauamtes als geborenes Mitglied 

Beirat für Kinderg~rten- und Hortarbeit 
Ausgeschieden ist: Frau Rosemarie An s t a d t 
Berufen wurde: RealsChullehrer Willi Heuer 
Den Vorsitz zgrückgegeben hat: Pastor Jürgen Ha r-
1 o ff ' ' ' 
Zum Vorsitzenden berufen wurde: .Realschullehrer Willi 
Heuer -

Mitarbeitervertretung 
· In der Berufsgruppe 7 (Beamte). war durch <;las Aus
sch~iden von Kircheninspektor B o r c h e r t' aus dem 
kirchlichen Dienst eine Ersatzwahl erforderlich. 

Gewählt wurden: 
Kircheninspektor Norbert B r an d e n b u r g als Mitglied, 
Religionslehrer Herinarin N a g e 1 als Ersatzmitglied. 

V. Personalnachrichten 
Erste theologische · P:rÜfung 

Die erste theologische Prüfung haben bestanden: 
die Kandidaten · -

Winfried G r o ß 
Heinz Ru_ s s m a n n 
Immo Z i 11 i n g e r 

Vikare 
In das Lehrvikariat übernommen wurden: 

die Kandidaten 
Winfried G r o ß 
Heinz R u s s m a Ii n 
Immo Z i 11 i n g e r 

Zweite theologische Prüfung 
Die zweite theologische Prüfung haben bestanden: 

die Kandidaten 
Christian G ü 1 z o w 
Peter Jürgen R ö n n d a h 1 

Ordination 
Ordiniert wurden: 

die Pfarramtskandidaten 

Christian G ü l .z o w 
Peter Jürgen R ö n n d a h 1 

der Privatdozent 
Dr. Henneke Gülzow 

1 

Hilfsprediger 
Als Hilfsprediger mit der Amtsbezeichnung „Pastor" 

wurde in den Dienst übernommen: 
der Pfärrarr.!tskandidat Peter Jürgen R ö n n da h 1 in die · 
SL Andreas-Kirchengemeind,e in Lübeck-Schlutup. . . 

In Lübeck ausgeschieden für einen Dienst in Berlin ist 
der Pfarramtskandidat Christian· G ü 1 z o w. 

Der cand. ·min. Hanna A h. r e n s wurde die. Anstel
lungsfähigkeit nach·§ 17 des Kirchengesetzes über die 
Vorbildung und Anstellungsfähigkeit der Pastoren in der 
Ev.-luth. Kirche. iri Lübeck verliehen. · 

Kirchenkanzlei 
Ernannt wurden: 

Kirchenrat Hans-Martin ·Fuchs zum Oberkirchenrat mit 
Wirkung vom 15. April 1971, 
Kirchenbauoberinspektor Klaus M ö 11 e r zum Kiri::hen
bauamtmann m~t Wirkung vom 1. März 1971. 

Vt _Mitteilungen 
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